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1. Kapitel

Einführung

A. Einleitung

DasUrheberrecht dient einem dreipoligen Interessensausgleich.1Die europäische
Harmonisierung des Urheberrechts und damit auch der öffentlichen Wiedergabe
bezweckt

„insbesondere vor dem Hintergrund der elektronischen Medien einen angemessenen
Ausgleich zwischen dem Interesse der Inhaber von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten am Schutz ihres durch Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (…) garantierten Rechts am geistigen Eigentum einerseits und dem
Schutz der Interessen und Grundrechte der Nutzer von Schutzgegenständen, insbesondere
ihrer durch Art. 11 der Charta garantierten Freiheit der Meinungsäußerung und Informa-
tionsfreiheit, sowie dem Gemeinwohl andererseits“.2

Dem Urheber stehen zur Amortisierung seines Schaffens die Verwertungsrechte
zu. Diese unterteilen sich in die körperlichen und unkörperlichen Verwertungsrechte,
§ 15 UrhG. Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst hierbei als Oberbegriff
sämtliche unkörperlichen Verwertungsrechte, § 15 Abs. 2 UrhG. Es wurde aufgrund
seiner Bedeutung bereits 1928 in einem internationalen Übereinkommen, der Berner
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, in der damaligen
Revidierung aus Rom berücksichtigt. Die Übereinkunft wurde zuletzt in Paris am
24. Juli 1971 revidiert.3

Durch die zunehmende Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche ist das Recht
der öffentlichen Wiedergabe in den letzten Jahrzehnten immer weiter in den Vor-
dergrund gerückt. Es ist Aufgabe des Rechts der öffentlichen Wiedergabe, die Ur-

1 EuGH, Rs. C-469/17, Funke Medien NRW, ECLI:EU:C:2019:623 Rn. 57; EuGH, Rs. C-
516/17, Spiegel Online, ECLI:EU:C:2019:625 Rn. 42; EuGH, Rs. C-476/17, Pelham u.a.,
ECLI:EU:C:2019:624 Rn. 59; EuGH, Rs. C-161/17, Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634
Rn. 41; EuGH, GS Media, ECLI:EU:C:2016:644 Rn. 31; dieser dreipolige Interessensaus-
gleich besteht insbesondere auf der Ebene der Reichweite des Schutzes für Urheber, nicht
hinsichtlich der Ebene des Schaffens, vgl. Lausen, FS Schwarz, 305, 308. Die Grenzen sind
jedoch fließend, wie insbesondere der Fall Pelham u.a. zeigt. Denn die Reichweite des
Schutzes des einen korreliert mit der Reichweite der Schaffensfreiheit eines anderen.

2 EuGH, Rs. C-160/15, GS Media, ECLI:EU:C:2016:644 Rn. 31.
3 BGBl. 1973 II, 1111; in Deutschland am 10. Juli 1974 in Kraft getreten, BGBl. 1974 II,

1309; nachfolgend auch RBÜ; zu geschichtlichen Hintergründen auf S. 40.



heber hinsichtlich ihrer unkörperlichen Verwertungsrechte zu schützen und für einen
angemessenen Ausgleich zwischen den verschiedenen beteiligten Interessen zu
sorgen. Denn nur bei einem angemessenen Ausgleich und Amortisierung durch die
Rechteinhaber wird es zu weiteren Schöpfungen kommen, da anderenfalls die An-
reizfunktion deutlich geschmälert würde.4

Die zunehmende Bedeutung des Rechts der öffentlichen Wiedergabe zeigt sich
aufgrund der Harmonisierung auf europäischer Ebene nicht mehr nur in nationalen,
sondern insbesondere auch europäischen Entscheidungen. Dies gilt sowohl für
Gesetzgebungsakte als auch die anschließende Beantwortung von Vorlagefragen
durch den Europäischen Gerichtshof. Diese Entscheidungen beeinflussen eine
Vielzahl von verschiedenen Konstellationen, die nicht nur für die Rechteinhaber,
sondern vielmehr gleichfalls für die Allgemeinheit von größter Bedeutung sind.
Dafür steht die beispielhafte Frage, welche Verlinkungshandlungen erlaubt sind, die
in ihrem Anwendungsbereich nicht nur einen Bruchteil der Öffentlichkeit, sondern
letztlich sämtliche Internetnutzer in der EU betrifft.

Das Recht der öffentlichen Wiedergabe findet sich – für die verschiedenen
Teilbereiche harmonisiert – in mittlerweile sechs verschiedenen Richtlinien.5

Hiervon hat insbesondere die zuletzt vorgenommene „Klarstellung“6 durch den
europäischenGesetzgeber zuDiskussionen auch über die juristische Fachwelt hinaus
geführt, obwohl die Richtlinie erst bis Mitte 2021 verpflichtend umgesetzt werden
musste und eineNichtigkeitsklage bereits anhängig ist. Kernpunkt einer Vielzahl von
Entscheidungen ist die erstrebte Harmonisierung durch Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-
Richtlinie, mit dem die Kommission insbesondere eine innereuropäische Anglei-

4 Vgl. ähnlich die Erwägungsgründe 2 und 5 der InfoSoc-Richtlinie.
5 Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter

urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Ka-
belweiterverbreitung, Abl. EG 1993 L 35, S. 16 (SatCab-Richtlinie); Richtlinie (EU) 2019/
789 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die
Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte On-
line-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG des Rates, Abl. EU 2019 L
130, S. 82 (Online-SatCab-Richtlinie); Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken, Abl. EG 1996 L
77, S. 20 (Datenbank-Richtlinie); Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, Abl. EG 2001 L 167, S. 10
(InfoSoc-Richtlinie); Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Ur-
heberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums, Abl. EG 2006 L
376, S. 28 (Vermiet- und Verleihrichtlinie); Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/
29/EG, Abl. EU 2019 L 130, S. 92 (DSM-Richtlinie).

6 Erwägungsgrund 64 DSM-Richtlinie.
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chung verfolgt hat.7 Allerdings haben bereits die bisherige Kodifizierung und ihre
entsprechende Auslegung durch den EuGH zu erheblichen Unruhen geführt. Es war
beinahe zwangsläufig, dass es in Folge der europäischen Regelung und einer ver-
einheitlichenden Auslegung durch den Gerichtshof zu Veränderungen kommen
würde. Denn das Urheberrecht ist trotz aller Bemühungen auf internationaler und
europäischer Ebene ein Recht, das verhältnismäßig stark national geprägt ist oder
jedenfalls war. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof zum Recht der
öffentlichen Wiedergabe hat jedoch über das zu erwartende Maß erforderliche
Anpassungen mit sich gebracht. Dies hat nicht nur zu deutlicher, länder- sowie in-
stitutionsübergreifender Kritik,8 sondern insbesondere auch zu erheblicher Rechts-
unsicherheit geführt.

Es ist insWanken geraten, wie die Begrifflichkeiten derWiedergabehandlung und
der Öffentlichkeit auszulegen sind. Die bisherige nationale Handhabung, in jahr-
zehntelanger Übung herausgearbeitet und erprobt, muss bisweilen immer wieder
angepasst werden. Grundsätze, die wie in Stein gemeißelt galten, müssen hierbei in
Frage gestellt werden. Dies gilt sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene.
Denn der Weg des Gerichtshofs wird nicht nur von nationalen Gerichts- und Lite-
raturstimmen, sondern auch den Generalanwälten am Europäischen Gerichtshof
begleitet.

Auch wenn das Feld der öffentlichen Wiedergabe auf europäischer Ebene immer
wieder Wandlungen unterworfen ist, ist Ziel dieser Arbeit, das Konzept, das dem
Recht der öffentlichen Wiedergabe nach dem Verständnis des EuGH zugrunde liegt,
aufzuzeigen und so die Handhabung des in der zukünftigen digitalen Verwertung
wichtigsten Rechts der Urheber9 zu ermöglichen. Hierbei soll insbesondere auch
darauf geachtet werden, das eingangs erwähnte Zitat hinsichtlich des dreipoligen
Interessensausgleichs auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen.

B. Gegenwärtiger Stand und Gang der Untersuchung

Das Recht der öffentlichen Wiedergabe ist vielfach Gegenstand von Untersu-
chungen, wenn auch zumeist in kürzerer Form.10 Sofern das Recht der öffentlichen

7 Vgl. Erwägungsgründe 1, 2, 3, 6, 7, 23 der InfoSoc-Richtlinie.
8 Siehe bspw. Schack, 9. Aufl. 2019, Rn. 444b; Lüthge/Peters, GRUR Int. 2019, 756;

Clark/Dickenson, E.I.P.R. 2017, 39(5), 265; Groom/Silverman/Clark, E.I.P.R. 2017, 39(9),
591; Koo, E.I.P.R. 2019, 41(9), 571; Schlussanträge GA Saugmandsgaard Øe, verb. Rs. C-682/
18 und C-683/18, YouTube und Cyando, ECLI:EU:C:2020:586 Rn. 94 ff.; European Copy-
right Society, Opinion on the Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson, abrufbar
unter https://europeancopyrightsociety.org/opinion-on-the-reference-to-the-cjeu-in-case-c-4
6612-svensson/, zuletzt abgerufen am 15.11.2022.

9 Vgl. auch Koo, E.I.P.R. 2019, 41(9), 571, 572.
10 Siehe hierfür bspw. Ohly, GRUR 2018, 996; ders., GRUR Int. 2018, 517; Nordemann,

GRUR 2016, 245; ders., GRUR Int. 2018, 526; Hofmann, ZUM 2018, 641; Oechsler, GRUR
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